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Antrag der Europäischen Kommission auf ein Gutachten 
nach Art. 218 Abs. 11 AEUV 

(Gutachten C-1/13) 

(2013/C 226/02) 

Verfahrenssprache: alle Amtssprachen 

Antragstellerin 

Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: F. Castillo de 
la Torre, A.-M. Rouchaud-Joët) 

Dem Gerichtshof vorgelegte Frage 

Ist die Union für die Einverständniserklärung zum Beitritt eines 
Drittlands zum Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 
1980 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindes­
entführung ausschließlich zuständig? 

Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Gerichtshofs 
(Österreich) eingereicht am 8. März 2013 — A gegen B 

u. a. 

(Rechtssache C-112/13) 

(2013/C 226/03) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Oberster Gerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Beklagter und Revisionsrekurswerber: A 

Kläger und Revisionsrekursgegner: B u.a. 

Vorlagefragen 

1. Ist aus dem europarechtlichen „Äquivalenzprinzip“ bei der 
Durchsetzung des Rechts der Europäischen Union für ein 
Verfahrenssystem, in dem die zur Sachentscheidung berufe­

nen ordentlichen Gerichte zwar auch die Verfassungswidrig­
keit von Gesetzen zu prüfen haben, ihnen aber die generelle 
Aufhebung der Gesetze verwehrt ist, sondern einem in be­
sonderer Weise organisierten Verfassungsgerichtshof vor­
behalten wurde, abzuleiten, dass die ordentlichen Gerichte 
beim Verstoß eines Gesetzes gegen Artikel 47 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) während 
des Verfahrens auch den Verfassungsgerichtshof zur all­
gemeinen Aufhebung des Gesetzes anrufen müssen und 
nicht bloß das Gesetz im konkreten Fall unangewendet las­
sen können? 

2. Ist Artikel 47 GRC dahin auszulegen, dass er einer Verfah­
rensbestimmung entgegensteht, wonach ein international 
unzuständiges Gericht einen Abwesenheitskurator für eine 
Partei, deren Aufenthalt nicht festgestellt werden kann, be­
stellt und dieser dann durch seine „Einlassung“ verbindlich 
die internationale Zuständigkeit bewirken kann? 

3. Ist Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates 
vom 22.12.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zi­
vil- und Handelssachen (EuGVVO) ( 1 ) dahin auszulegen, dass 
nur dann eine „Einlassung des Beklagten“ im Sinne dieser 
Bestimmung vorliegt, wenn die entsprechende Prozesshand­
lung durch den Beklagten selbst oder einen von ihm bevoll­
mächtigten Rechtsvertreter gesetzt wurde oder gilt dies ohne 
Einschränkung auch bei einem nach dem Recht des jeweili­
gen Mitgliedstaates bestellten Abwesenheitskurator? 

( 1 ) ABl. 2001, L 12, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal Supremo 
(Spanien), eingereicht am 21. Mai 2013 — Elcogás, S.A./ 

Administración del Estado und Iberdrola, S.A. 

(Rechtssache C-275/13) 

(2013/C 226/04) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal Supremo
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